
Muster 3 zu § 70 SäHO

(VwV Nr. 36.4 zu § 70 SäHO)
Aushang-DIN A 4 - hellrotes Papier

Im Gebrauchsvordruck ist obiger Vermerk am linken unteren Heftrand zu drucken

Zur Beachtung !

1. Einzahlungen durch Übergabe von Zahlungsmitteln (Bargeld, Schecks) dürfen nur im Kassenraum an den besonders
kenntlich gemachten Stellen entrichtet werden. Einzahlungen an anderen Stellen befreien den Einzahlungspflichtigen
nicht.

Über jede Einzahlung, die durch Übergabe von Zahlungsmitteln entrichtet wird und die nicht den Gegenwert für verkaufte 
Wertzeichen und Vordrucke darstellt, wird eine Quittung erteilt. Die Quittung muß eine eingedruckte fortlaufende Nummer 
(bei Maschinenquittungen statt dessen die Maschinenlaufnummer) enthalten und zur Rechtsgültigkeit von - dem - einem 
der - nachstehend aufgeführten Bediensteten unterzeichnet sein.

Name und Amtsbezeichnung   Unterschriftsprobe

2. Wertgegenstände (Wertpapiere, Kostbarkeiten usw.) dürfen nur  an  der  besonders  kenntlich  gemachten  Stelle  einge-
liefert werden.

Über jede Einlieferung wird eine Quittung (bei der Verwahrung von Wertgegenständen zu Sicherheitszwecken eine 
Verwahrungsbescheinigung) erteilt, die zur Rechtsgültigkeit von  -  dem  -  einem der  -  nachstehend aufgeführten 
Bediensteten unterzeichnet sein muß.

Name und Amtsbezeichnung   Unterschriftsprobe

3. Förderung des unbaren Zahlungsverkehrs:

Der unbare Zahlungsverkehr schützt vor Verlust von Zahlungsmitteln und bringt Vereinfachungen für den Einzahler  bzw. 
Empfänger und die Kasse mit sich. Tragen Sie bitte dazu bei, daß Ein- und Auszahlungen weitgehend nur noch durch 
Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto der Kasse - Zahlstelle - ausgeführt werden.

(Dienstsiegel)   (Kassenleiter          -        Zahlstellenleiter)

Sichtvermerk des mit der Aufsicht 
betrauten Mitarbeiters:

(Bezeichnung der Kasse - Zahlstelle)


